
KOMMUNALPLANUNG  TIEFBAU   STÄDTEBAU  
  

Dipl.-Ing. (FH) Guido Lysiak Dipl.-Ing. Jürgen Glaser 

Dipl.-Ing., Dipl.-Wirtsch.-Ing. Steffen Leiblein 

B e r a t e n d e  I n g e n i e u r e  u n d  f r e i e r  S t a d t p l a n e r   Partnerschaftsgesel lschaft mbB 

Eisenbahnstraße 26   74821 Mosbach   Fon 06261/9290-0    Fax 06261/9290-44    info@ifk-mosbach.de    www.ifk-mosbach.de 

 

 

 

Große Kreisstadt 

Mosbach 
Neckar-Odenwald-Kreis  

 

Vorhabenbezogener Bebauungsplan 

„Ober der Mühle, 3. Änd.,  

Nr. 2.16 C“ 
zur Teiländerung des Bebauungsplanes „Ober der Mühle, Nr. 2.16“  

im beschleunigten Verfahren nach § 13a BauGB 

 

Gemarkung Neckarelz 

Textlicher Teil: Planungsrechtliche Festsetzungen 

Örtliche Bauvorschriften 

Hinweise 

 

Satzung 

Planstand: 05.08.2019 

 



Große Kreisstadt Mosbach – Gemarkung Neckarelz 

Vorhabenbezogener Bebauungsplan „Ober der Mühle, 3. Änd., Nr. 2.16 C“ 

 

Textlicher Teil – Satzung Seite 2 

 

TEXTLICHER TEIL 

 

In Ergänzung der Planzeichnung und des Planeintrags wird Folgendes festgesetzt: 

I. PLANUNGSRECHTLICHE FESTSETZUNGEN 

1. Art der baulichen Nutzung 
(§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB; §§ 1-15 BauNVO) 

1.1 Allgemeines Wohngebiet (§ 4 BauNVO)  

Gemäß § 12 Abs. 3a i.V.m. § 9 Abs. 2 BauGB sind im Rahmen der festgesetzten Nutzungen 

nur solche Vorhaben zulässig, zu deren Durchführung sich der Vorhabenträger im Durch-

führungsvertrag verpflichtet. 

2. Höchstzulässige Zahl der Wohnungen in Wohngebäuden 
(§ 9 Abs. 1 Nr. 6 BauGB) 

Die Anzahl der Wohneinheiten (WE) wird auf 8 Wohneinheiten begrenzt. 

3. Flächen und Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Ent-

wicklung von Boden, Natur und Landschaft 
(§ 9 Abs. 1 Nr. 20 und Abs. 1a BauGB) 

3.1 Oberflächenbefestigung 

Pkw-Stellplätze, Zufahrten, Hauszugänge, Garagenvorplätze, Terrassen sowie Geh- und 

Fußwege sind so anzulegen, dass das Niederschlagswasser versickern kann (z.B. Rasen-

gittersteine, Rasenpflaster, Schotterrasen, wasserdurchlässige Pflasterung o.ä.). Der Un-

terbau ist auf den Belag abzustimmen. 

3.2 Ausschluss unbeschichteter metallischer Dacheindeckungen und Fassaden-

verkleidungen 

Unbeschichtete metallische Dacheindeckungen und Fassadenverkleidungen sind unzu-

lässig. 

3.3 Beleuchtung des Gebiets 

Zum Schutz von nachtaktiven Insekten ist die Außenbeleuchtung mit insektenschonen-

den Lampen entsprechend dem aktuellen Stand der Technik auszustatten. Es sind 
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Leuchten zu wählen, die das Licht gerichtet nach unten abstrahlen und kein Streulicht 

erzeugen.  

3.4 Beschränkung von Steingärten und -schüttungen 

Flächenhafte Stein-/ Kies-/ Splitt- und Schottergärten oder -schüttungen sind auf maxi-

mal 5 % der Baugrundstücksfläche zulässig. Die nicht überbauten Grundstücksflächen 

sind darüber hinaus mit offenem oder bewachsenem Boden als Grünflächen anzulegen 

und zu unterhalten, soweit diese Flächen nicht für eine andere zulässige Verwendung 

benötigt werden.  

3.5 Baufeldräumung und Gehölzrodung 

Die Vegetation der zu bebauenden Flächen und der Flächen der Erschließung ist im Vor-

feld von Baumaßnahmen in der Zeit von Oktober bis Februar komplett zu räumen und 

anschließend regelmäßig zu mähen, um Bodenbruten zu verhindern. 

Auf § 44 Bundesnaturschutzgesetz wird verwiesen. 

II. ÖRTLICHE BAUVORSCHRIFTEN 

1. Äußere Gestaltung baulicher Anlagen 
(§ 74 Abs. 1 Nr. 1 LBO) 

1.1 Dachdeckung und Fassadenverkleidung 

Grelle, glänzende oder stark reflektierende Materialien und Farben sind für die Dachde-

ckung und Fassadenverkleidung mit Ausnahme von Solarkollektoren und Photovoltaik-

anlagen unzulässig. 

2. Stellplatzverpflichtung für Wohnungen 
(§ 74 Abs. 2 Nr. 2 LBO) 

Für das Vorhaben sind 12 Stellplätze nachzuweisen. 

III. HINWEISE 

1. Bodenfunde 

Beim Vollzug der Planung können bisher unbekannte Funde entdeckt werden. Diese sind 

unverzüglich einer Denkmalschutzbehörde oder der Stadt anzuzeigen. 
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Der Fund und die Fundstelle sind bis zum Ablauf des 4. Werktags nach der Anzeige in 

unverändertem Zustand zu erhalten, sofern nicht die Denkmalschutzbehörde mit einer 

Verkürzung der Frist einverstanden ist (§ 20 DSchG). 

Auf die Ahndung von Ordnungswidrigkeiten (§ 27 DSchG) wird hingewiesen. 

2. Altlasten 

Werden bei Erdarbeiten erdfremde Materialien bzw. verunreinigtes Aushubmaterial an-

getroffen, so ist dieser Aushub von unbelastetem Aushub zu trennen und gemäß § 3 Lan-

des-Bodenschutz- und Altlastengesetz (LBodSchAG) und den §§ 7 und 15 Kreislaufwirt-

schaftsgesetz zu verfahren. Die Stadt und das Landratsamt sind umgehend über Art und 

Ausmaß der Verunreinigung zu benachrichtigen. 

Bei erheblichem Ausmaß sind die Arbeiten bis zur Klärung des weiteren Vorgehens vor-

läufig zu unterbrechen. Bezüglich des Entsorgungswegs und der Formalitäten gibt der 

zuständige Abfallentsorger Auskunft. 

3. Bodenschutz 

Auf die Pflicht zur Beachtung der Bestimmungen des Bundesbodenschutzgesetzes 

(BBodSchG) und der bodenschutzrechtlichen Regelungen (BBodSchV) wird hingewiesen. 

Mutterboden, der beim Bau anfällt, ist gesondert von tieferen Bodenschichten auszuhe-

ben und zu lagern. Er ist in kulturfähigem biologisch-aktivem Zustand zu erhalten und 

zur Rekultivierung und Bodenverbesserung zu verwenden (siehe auch § 202 BauGB). 

Als Zwischenlager sind Mieten vorzusehen, die den Erhalt der Bodenfunktionen nach § 1 

BBodSchG gewährleisten (z.B. Miete: Schütthöhe bei feinkörnigem Boden mit Pflanzen-

resten max. 1,5 m, bei sandigem Boden mit wenig Pflanzenresten max. 2,5 m, Schutz vor 

Vernässung und Staunässe etc.). 

Entsprechendes gilt für Arbeitsbereiche, Lagerflächen und Flächen der Baustelleneinrich-

tung. Bodenverdichtungen sind zu vermeiden, um die natürliche Bodenstruktur vor er-

heblichen und nachhaltigen Veränderungen zu schützen. Entstandene Bodenverdich-

tungen sind nach Abschluss der Bautätigkeit aufzulockern. 

Werden Erdarbeiten erforderlich und hierbei erdfremde Materialien bzw. verunreinigtes 

Aushubmaterial angetroffen, so ist dieses Material getrennt zu halten und nach den Vor-

schriften des Abfallrechts geordnet zu entsorgen. 

Bei Auffälligkeiten sind das Bürgermeisteramt und das Landratsamt, Fachbereich 2 Sach-

gebiet Wasser und Boden, umgehend über Art und Ausmaß der Verunreinigung bzw. 

Funde zu informieren (§ 3 LBodSchAG). Die erforderlichen Maßnahmen sind mit dem 

Bürgermeisteramt und dem Landratsamt abzustimmen. 
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4. Grundwasserfreilegung 

Maßnahmen, bei denen aufgrund der Tiefe des Eingriffs in den Untergrund mit Grund-

wasserfreilegungen gerechnet werden muss, sind dem Landratsamt als Untere Wasser-

behörde rechtzeitig vor Ausführung anzuzeigen. 

Wird im Zuge von Baumaßnahmen unerwartet Grundwasser erschlossen, so sind die Ar-

beiten, die zur Erschließung geführt haben, unverzüglich einzustellen und die Untere 

Wasserbehörde ist zu benachrichtigen (§ 43 Abs. 6 WG). 

Verunreinigungen bzw. Belastungen des Grundwassers können auch im überplanten Be-

reich grundsätzlich nicht ausgeschlossen werden. 

Eine ständige Grundwasserableitung in die Kanalisation oder in ein Oberflächengewässer 

ist unzulässig. 

5. Baugrunduntersuchung 

Es werden objektbezogene Baugrunduntersuchungen nach DIN EN 1997-2 bzw. 

DIN 4020 empfohlen. 

6. Regenwasserzisternen 

Der Einbau von Regenwasserzisternen muss durch eine anerkannte Fachfirma erfolgen. 

Der Betrieb der Regenwasserzisterne muss dem Gesundheitsamt und dem Wasserver-

sorger gemeldet werden. Dies gilt nur für Regenwasserzisternen, aus denen in ein 

Brauchwassernetz zur Nutzung innerhalb von Gebäuden eingespeist wird. 

Auf die Trinkwasserverordnung (TrinkwV 2001) und das DVGW Regelwerk W 400-1-

Technische Regeln Wasserverteilungsanlagen wird hingewiesen. 

Bei der Nutzung von Regenwasser ist das Arbeitsblatt DBVW Technische Regel Arbeits-

blatt W555 zu beachten. 

7. Geotechnik 

Auf Grundlage des geologischen Basisdatensatzes des LGRB bildet im Plangebiet plei-

stozäner Löss unbekannter Mächtigkeit den oberflächennahen Baugrund. 

Mit lokalen Auffüllungen vorangegangener Nutzungen, die ggf. nicht zur Lastabtragung 

geeignet sind, sowie mit einem oberflächennahen saisonalen Schwinden (bei Austrock-

nung) und Quellen (bei Wiederbefeuchtung) des tonigen/tonig-schluffigen Verwitte-

rungsbodens ist zu rechnen. 

Verkarstungserscheinungen (offene oder lehmerfüllte Spalten, Hohlräume, Dolinen) sind 

nicht auszuschließen. Sollte eine Versickerung der anfallenden Oberflächenwässer ge-

plant bzw. wasserwirtschaftlich zulässig sein, wird auf das Arbeitsblatt DWA-A 138 (2005) 

verwiesen und im Einzelfall die Erstellung eines entsprechenden hydrologischen Versi-

ckerungsgutachtens empfohlen. 
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Bei etwaigen geotechnischen Fragen im Zuge der weiteren Planungen oder von Bauar-

beiten (z.B. zum genauen Baugrundaufbau, zu Bodenkeilwerten, zur Wahl und Tragfähig-

keit des Gründungshorizonts, zum Grundwasser, zur Baugrubensicherung, bei Antreffen 

verkarstungsbedingter Fehlstellen wie z.B. offenen bzw. lehmerfüllten Spalten) werden 

objektbezogene Baugrunduntersuchungen gemäß DIN EN 1997-2 bzw. DIN 4020 durch 

ein privates Ingenieurbüro empfohlen. 
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